Satzung

der 

Kinderpartnerschaft Qosqo Maki e. V.
§ 1 Name und Sitz 
(1) [Name] Der Verein führt den Namen "Kinderpartnerschaft Qosqo Maki". 
(2) [Sitz] Sitz des Vereins ist Lorch/Rheingau. Der Verein ist in das Vereinsregister des Amtsgerichtes Rüdesheim/Rhein einzutragen. 
§ 2 Zweck, Aufgaben und Orientierung 
(1) [Zweck] Zweck des Vereins ist die Förderung der Entwicklungszusammenarbeit in Perú, dies mit Schwerpunkt in Raum Cusco sowie mit einer besonderen Gewichtung der Förderung von Kindern und Jugendlichen. Vorzugsweise arbeitet der Verein mit gemeinnützig anerkannten Institutionen zusammen. 
(2) [Aufgaben] Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Der Satzungszweck wird insbesondere erfüllt durch die praktische Organisation und finanzielle sowie materielle Unterstützung entwicklungspolitischer Arbeit zugunsten der Bevölkerung Perús unter besonderer Berücksichtigung der Situation von Kindern und Jugendlichen, durch die Schaffung von parteiunabhängigem politischem Bewußtsein für die Situation der Straßenkinder der Dritten Welt und durch die Unterstützung von organisierter Selbsthilfe in der Dritten Welt. Dabei legt der Verein besonderen Wert auf die Vertiefung kultureller Kontakte zwischen der Bevölkerung Perús und der Bundesrepublik Deutschland. Der Verein wird eng mit gesellschaftlich relevanten Gruppen, Vereinen und Organisationen zusammenarbeiten, um diese Ziele zu verwirklichen und die Völkerverständigung zu fördern. Im Sinne des Gründungsgedankens wird dem dauerhaften Kontakt zur Asociación "Qosqo Maki" in Cusco/Perú sowie den dort betreuten Kindern und Jugendlichen eine besondere Bedeutung beigemessen. 
(3) [Orientierung] Der Verein arbeitet parteiunabhängig und überkonfessionell. Er versteht sich als Teil der Bewegung der Nichtregierungsorganisationen und bekennt sich zu deren besonderen Anforderungen an Organisation und Zielsetzung. Der Verein bekennt sich zu Gleichheit und Würde aller Menschen und zu den Grundsätzen der Demokratie. 
§ 3 Gemeinnützigkeit 
(1) [Gemeinnützigkeit] Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht eigenwirtschaftliche Zwecke. 
(2) [Mittel des Vereins] Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder des Vereins erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 
§ 4 Mitgliedschaft 
(1) [Mitgliedschaft] Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person und jede juristische Person des privaten oder öffentlichen Rechts werden, die sich zu den Vereinszielen bekennt. 
(2) [Beginn der Mitgliedschaft] Über den schriftlichen Antrag entscheidet der Vorstand. Lehnt der Vorstand den Antrag ab, steht dem Antragsteller die einmalige Berufung zur Mitgliederversammlung zu. Die Mitgliedschaft wird erworben durch schriftliche Bestätigung der Aufnahme. 
(3) [Unvereinbarkeit] Vereine, Parteien oder Organisationen, die sich in Wort oder Tat zu rassistischen, ausländerfeindlichen oder antisemitischen Positionen bekennen, solche gutheißen oder dulden, können nicht Mitglied des Vereins werden. Mitglieder einer solchen Organisation können nicht Mitglied des Vereins werden. Antragsteller müssen ihre Mitgliedschaft in einer solchen Organisation offenlegen. Bei Nichtoffenlegung der Mitgliedschaft in einer solchen Organisation ruht die Vereinsmitgliedschaft automatisch. Im Einzelfall entscheidet der Vorstand nach den Maßgaben über den Vereinsausschluß (§ 4 Abs. 6 dieser Satzung). 
(4) [Ende der Mitgliedschaft] Die Mitgliedschaft endet: a) durch freiwilligen Austritt, b) durch Ausschluß aus dem Verein c) mit dem Tod des Mitglieds. 
(5) [Austrittserklärung] Die Austrittserklärung erfolgt durch schriftliche Austrittserklärung an ein Vorstandsmitglied; sie ist nur zum Jahresende möglich und hat bis zum 30. September des jeweiligen Jahres vorzuliegen. 
(6) [Vereinsausschluß] Ein Mitglied, daß in erheblichem Maß schuldhaft gegen die Vereinsinteressen verstoßen hat, kann durch Beschluß des Vorstands aus dem Verein ausgeschlossen werden. Vor dem Ausschluß ist das betroffene Mitglied persönlich oder schriftlich zur Sache zu hören. Die Entscheidung über den Ausschluß ist schriftlich zu begründen und dem Mitglied gegen Empfangbekenntnis zuzustellen. Das betroffene Mitglied kann innerhalb eines Monats ab Zugang schriftlich Berufung beim Vorstand einlegen. Über die Berufung entscheidet die nächste ordentliche Mitgliederversammlung.6Macht das Mitglied innerhalb der angegebenen Frist vom Recht der Berufung keinen Gebrauch, unterwirft es sich dem Ausschließungsbeschluß. 
§ 5 Organe 
Die Organe des Vereins sind: 
a) der Vorstand i.S.d. § 26 BGB 
b) die Projektgruppen, 
c) die Mitgliederversammlung 
§ 6 Der Vorstand 
(1) [Der Vorstand i.S.d. § 26 BGB] Der Vorstand des Vereins i.S.d. § 26 Abs. 1 BGB ist gleichzeitig geschäftsführender Vorstand. Ihm gehören an: 
a) der/die Vorsitzende 
b) der/die stellvertretende Vorsitzende 
c) der/die KassiererIn 
d) der/die SchriftführerIn 
e) mindestens zwei BeisitzerInnen 
f) die ProjektgruppenleiterInnen. 
Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich i.S.d. § 26 Abs. 2 BGB durch die/den Vorsitzende(n), die/den stellvertretende(n) Vorsitzende(n) und die/den KassiererIn vertreten. Vertretungsberechtigt sind je zwei der Genannten gemeinschaftlich; und zwar für die Abgabe von Willenserklärungen. 
(2) [Wahl] Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von 2 Jahren gewählt. Die Wahl geschieht in getrennten Wahlgängen. Wiederwahl ist möglich. Der Vorstand bleibt solange im Amt, bis eine Neuwahl erfolgt. Scheidet ein Mitglied des Vorstandes während der Amtsperiode aus, bestimmt der Vorstand ein Ersatzmitglied für dessen restliche Amtsdauer. 
(3) [Geschäftsführung] Der Vorstand führt die Geschäfte des Vereins. Ihm obliegt die Öffentlichkeitsarbeit. Er bestimmt über die laufende Verwendung der Mitgliedsbeiträge und der Gelder des Vereins. Er beschließt über alle sich aus den Vereinszielen ergebenden Fragen des täglichen Geschäfts. 
(4) [Sitzungsform] Der Vorstand faßt seine Beschlüsse in Vorstandssitzungen, die von dem/der Vorsitzenden oder dem/der stellvertretenden Vorsitzenden schriftlich oder fernmündlich einberufen werden. Die Bekanntgabe der Tagesordnung ist erst zu Sitzungsbeginn erforderlich. Die Sitzung wird eröffnet durch die Bestimmung des Sitzungsleiters/der Sitzungsleiterin per Akklamation. Die Sitzung erfolgt vereinsöffentlich. 
(5) [Beschlußfindung] Der Vorstand ist beschlußfähig, wenn mindestens drei seiner Mitglieder, darunter der/die Vorsitzende oder der/die stellvertretende Vorsitzende anwesend sind. Er faßt alle Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der Stimmen der Erschienenen; bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Sitzungsleiters. Über die Beschlüsse des Vorstandes ist ein Protokoll anzufertigen, das vom Sitzungsleiter und vom Protokollführer zu unterzeichnen ist. 
(6) [BeisitzerInnen] Die BeisitzerInnen erhalten besondere Aufgaben und sind gleichberechtigte Mitglieder des Vorstands. 
(7) [ProjektgruppenleiterInnen] Die ProjektgruppenleiterInnen sind Mitglied des Vorstandes und gleichberechtigt in allen projektspezifischen Fragen. Sie sind bei allen projektspezifischen Entscheidungen einfach stimmberechtigt. 
(8) [ExpertInnen] Der Vorstand ist befugt, zu allen projektspezifischen Fragen Personen, die über Kenntnisse mit besonderem Interesse für das Projekt verfügen, mit beratender Stimme hinzuzuziehen, wenn ihm dies angemessen und sinnvoll erscheint. 
§ 7 Projektgruppen 
(1) [Beauftragung] Der Vorstand ist befugt, projektspezifische Arbeitsgruppen einzurichten (Projektgruppen) und gezielt zu beauftragen. Auftrag und Kompetenz jeder Projektgruppe sind schriftlich und genau festzulegen. 
(2) [Zusammensetzung] Eine Projektgruppe besteht aus mindestens zwei Mitgliedern des Vereins. Auch Nichtmitglieder können in Projektgruppen mitarbeiten. Der Vorstand wählt einen/eine Projektgruppenleiterin, die Mitglied des Vereins sein muß. Jedes Mitglied kann ungeachtet weiterer Ämter nur eine Projektgruppe leiten. 
(3) [Aufgabe] Aufgabe der Projektgruppen ist die eigenständige Lösung projektspezifischer Probleme, die Aufrechterhaltung des Kontaktes zu projektrelevanten Personen und Organisationen und die selbständige Zurverfügungstellung von Projektinformationen. Ihr obliegt die Führung der Handakte des Projekts. 
(4) [Kompetenz] Die Projektgruppe ist in den Grenzen der ihr vom Vorstand übertragenen Kompetenzen und Ziele autonom. Der/die ProjektgruppenleiterIn ist dem Vorstand direkt verantwortlich und jederzeit rechenschaftspflichtig. 
(5) [Auflösung] Mit Abschluß des Projektes wird die Projektgruppe automatisch aufgelöst. Die Projektgruppe kann, nach schriftlicher Vorankündigung, vom Vorstand jederzeit mit einfacher Mehrheit der anwesenden Stimmberechtigten aufgelöst werden. 
§ 8 Mitgliederversammlung 
(1) [Mitgliederversammlung] Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ des Vereins. 
(2) [Aufgabe] Ihr obliegt vor allem: 

a) die Entgegennahme der Jahresberichte und der Jahresrechnung sowie die Entlastung des Vorstandes, 

b) die Wahl der Mitglieder des Vorstandes sowie deren Abberufung, 

c) die Wahl zweier Revisoren für die Dauer von zwei Jahren, 

d) die Beschlußfassung über Satzungsänderungen und über die Auflösung des Vereins, 

e) die Festlegung des Mitgliedsbeitrages 
(3) [Einberufung] Mindestens einmal im Jahr hat eine Mitgliederversammlung (Jahreshauptversammlung) stattzufinden. Die Mitgliederversammlung wird von dem/der Vorsitzenden, im Vertretungsfall von dem/der stellvertretenden Vor-sitzenden schriftlich unter Einhaltung einer Frist von 14 Tagen durch persönliche Einladung unter Angabe der vom Vorstand festgesetzten Tagesordnung einberufen. 
(4) [Außerordentliche Mitgliederversammlung] Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist vom Vorstand unverzüglich einzuberufen, wenn das Vereinsinteresse es erfordert oder wenn mindestens ein Viertel der Mitglieder die Einberufung schriftlich unter Angabe von Gründen fordert. Hierbei kann die Ladungsfrist auf 5 Werktage verkürzt werden. 
(5) [Sitzungsform] Die Mitgliederversammlung wird geleitet von dem/der Vorsitzenden oder deren StellvertreterIn, im Verhinderungsfall bestimmen die Anwesenden eine Versammlungsleitung. Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, das vom Versammlungsleiter und vom Protokollführer zu unterzeichnen ist. 
(6) [Beschlußfindung] Die Mitgliederversammlung faßt Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Jedes Mitglied hat nur eine Stimme. Abstimmungen erfolgen grundsätzlich durch Handaufheben; wenn mindestens ein Drittel der erschienenen stimmberechtigten Mitglieder dies verlangen, muß schriftlich abgestimmt werden. Stimmberechtigt sind alle anwesenden Mitglieder. Jede satzungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlußfähig. 
(7) [Sonderbeschlüsse] Die Mitgliederversammlung beschließt über Vereinsbelange mit einfacher Mehrheit. Die Änderung der Satzung, die Vereinsauflösung und die Änderung des Vereinszweckes können nur in einer eigens mit dieser Tagesordnung einberufenen Mitgliederversammlung beschlossen werden. Zur Änderung der Satzung ist eine Mehrheit von drei Vierteln der anwesenden Mitglieder erforderlich. Zur Auflösung des Vereins ist eine Mehrheit von 90% der anwesenden Mitglieder erforderlich. Eine Änderung des Zwecks des Vereins kann nur mit Zustimmung aller Mitglieder beschlossen werden; die hier mögliche schriftliche Zustimmung der in der Mitgliederversammlung nicht anwesenden Mitglieder muß innerhalb eines Monats gegenüber dem Vorstand erklärt werden (Ausschlußfrist). Zur Abberufung eines Mitglieds des geschäftsführenden Vorstandes ist nach persönlicher Anhörung desselben zur Sache eine Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmen der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder erforderlich. 
§ 9 RevisorInnen 
(1) [Aufgabe] Die RevisorInnen haben die Aufgabe, die wirtschaftliche Geschäftsführung daraufhin zu prüfen, ob: 

a) Gesetz und Satzung eingehalten worden sind, 
b) Einnahmen und Ausgaben begründet und belegt worden sind, 
c) wirtschaftlich und sparsam verfahren wurde. 
(2) [Bericht] Über das Prüfungsergebnis haben sie der ordentlichen Mitgliederversammlung mindestens einmal jährlich persönlich zu berichten. 
§ 10 Mitgliedsbeiträge 
(1) [Zweck] Zur Erfüllung des Vereinszwecks werden von den Mitgliedern Beiträge erhoben. 
(2) [Höhe] Jedes Mitglied legt seinen Beitrag selbst fest. Der Mindestbeitrag, der durch die Mitgliederversammlung beschlossen wird, beträgt 12 Euro im Jahr. Die Mitgliedsbeiträge sind Jahresbeiträge und am 1. Januar eines jeden Jahres fällig. 
(3) [Stundung] Der Vorstand kann in geeigneten Fällen den Mitgliedsbeitrag ganz oder teilweise erlassen oder stunden. 
§ 11 KassiererIn 
(1) [Aufgabe] Der/die KassiererIn verwaltet die Mittel des Vereins. Ihm/Ihr obliegen die Buchführung und die Kontoführung. 
(2) [Kompetenz und Verantwortung] Der/die KassiererIn ist in allen Entscheidungen an die Beschlüsse des Vorstandes gebunden. In Zweifelsfällen oder in Fällen notwendiger schneller Entscheidungen hat er/sie sich einvernehmlich mit dem/der Vorsitzenden und dem/der stellvertretenden Vorsitzenden abzustimmen; sollte so keine Entscheidung möglich sein, entscheidet der Vorstand. Der/die KassiererIn ist dem Vorstand direkt verantwortlich und rechenschaftspflichtig. 
(3) [Vetorecht] Der/die KassiererIn hat im Vorstand Vetorecht bei allen Entscheidungen, die nicht nur ganz unerhebliche finanzielle Dispositionen betreffen. Das Veto muß spätestens fünf Werktage nach der Einlegung schriftlich gegenüber dem/der Vorsitzenden oder dem/der stellvertretenden Vorsitzenden begründet werden. Innerhalb von vier Wochen nach Einlegung des Vetos hat der Vorstand nach Anhörung des/der KassiererIn erneut zur Sache zu entscheiden. Das Veto kann mit zwei Dritteln der Stimmen der anwesenden Stimmberechtigten getilgt werden. Liegt die notwendige Stimmenmehrheit nicht vor, entscheidet die Mitgliederversammlung. Die RevisorInnen sind von der Einlegung des Vetos durch den Vorstand unverzüglich zu unterrichten. 
(4) [Rechenschaftsbericht] Der/die KassiererIn hat der ordentlichen Mitgliederversammlung mindestens einmal jährlich persönlich und schriftlich über Einnahmen, Ausgaben und Kassenstand zu berichten. 
§ 12 Öffentliche Förderung 
Der Verein soll auch auf öffentliche Förderung bedacht sein. 
§ 13 Auflösung und Anfall des Vereinsvermögens 
(1) [Anfall des Vermögens] Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an die Stadt Lorch am Rhein mit der Maßgabe, dieses unmittelbar und ausschließlich dem Kinderheim Qosqo Maki in Cusco/Perú zur Verbesserung der Lebenssituation der Straßenkinder zu verwenden. Sollte dieses Kinderheim nicht mehr bestehen, geht das Vermögen an die Internationale Gesellschaft zur Förderung des lateinamerikanischen Straßenkindes e.V. "EDUCACIÓN PARA TODOS", 79336 Herbolzheim, Eckgasse 5. 
(2) [LiquidatorInnen] Falls die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind der/die Vorsitzende und der/die StellvertreterIn gemeinsam vertretungsberechtigte LiquidatorInnen. 
(3) [Modus] Das Auflösungsverfahren regelt § 8 Abs. 7 Sätze 2 und 4 dieser Satzung. 
§ 14 Inkrafttreten 
Diese Satzung tritt am 22. Februar 2002 in Kraft. Gleichzeitig tritt die bisherige Satzung vom 19. März 1999 außer Kraft. 
Lorch, den 22. Februar 2002 
